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Entlassung aus der Wehrpflicht

Für die 1922 geborenen Unteroffiziere, Gefreiten, Soldaten und Hilfsdienstpflichtigen

wird das Militärleben Ende dieses Jahres vorbei sein: Durch
Verordnung des EMD werden sie aus der Vehrpflicht entlassen, ebenso - unter
einigen Vorbehalten - die Offiziere des Jahrgangs 1917. Insgesamt handelt es
sich um 17'000 Wehrmänner, die ihren Abschied nehmen.

Die im Jahre 1940 geborenen Soldaten, Gefreiten und Unteroffiziere treten auf
den 1. Januar 1973 in die Landwehr über, während der Jahrgang 1930 in den Land
stürm aufgenommen wird. Laut einer Bestimmung der Verordnung können Dienstoder

Hilfsdienstpflichtige auf Gesuch hin auch über das Alter der Wehrpflicht
hinaus eingeteilt bleiben, sofern und solange ein militärisches Bedürfnis
besteht. Von dieser Bestimmung machen jährlich etwa 400 bis 500 Freiwillige
Gebrauch, wobei es sich vorwiegend um solche Leute handelt, die in Zeughäusern
tätig sind. Allerdings gibt es auch einige Offiziere, die die Q.uittierung des
Dienstes als zu früh erachten. Für Stabsoffiziere bestehen besondere Regelunge

Bereits vor einiger Zeit haben wir beim Milifardepartement angeregt, man möge den A

landschweizem, die während Monaten oder sogar Jahren Militärdienst in der Schweiz
geleistet haben, nicht nur mit dem Stempel im Dienstbüchlein "aus der Wehrpflicht
entlassen, sondern mit einer Urkunde den Dank der Heimat aussprechen. Wir würden un
sehr freuen, wenn diese Anregung verwirklicht werden könnte.

***************

In eigener Sache

Die Mitglieder des Schweizer-Vereins treffen sich zu folgenden Veranstaltungen:

7. Oktober 1972 Hotel Schlössle

14. Oktober 1972 Hotel Schlössle

ferner zu einem noch zu bestimmenden Tag Ende Oktober oder Anfang November zur dies
jährigen Generalversammlung und Anfang Dezember zur traditionellen Nikolausfeier.

Als neue Mitglieder in unserm Verein heissen wir herzlich willkommen:

Herrn Albert Fischli, Balzers

Herrn Paul Brechbühler-Howard, Eschen

Herrn Martin Flisch-Müller, Mauren

Herrn Josef Kessler, Schaan


	Entlassung aus der Wehrpflicht

